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Amtliche Bekanntmachungen  

Öffentliche Bekanntmachung 
Haushaltssatzung 

Gemeinde Obergurig für das Haushaltsjahr 2016 
 

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der 
Gemeinderat in der Sitzung am 31.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: 

im Ergebnishaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge festgesetzt auf    3.563.942,00  EUR 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf   4.078.643,00  EUR 
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 

(ordentliches Ergebnis) festgesetzt auf        - 514.701,00 EUR 
 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0,00 EUR 
Festgesetzt auf 

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen 
Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches  
Ergebnis) festgesetzt auf         - 514.701,00 EUR 
 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge festgesetzt auf                    0,00 EUR 
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen festgesetzt auf                  0,00 EUR 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 

(Sonderergebnis) festgesetzt auf                      0,00 EUR 
 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des  
Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR 

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen  
einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des  
Sonderergebnisses aus Vorjahren  
(veranschlagtes Sonderergebnis) auf                       0,00 EUR 

 

- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses 
 festgesetzt auf          - 514.701,00 EUR 
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses festgesetzt auf                   0,00 EUR 
- Gesamtergebnis festgesetzt auf        - 514.701,00 EUR 

 
im Finanzhaushalt mit dem 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.312.585,00 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  3.708.185,00 EUR 
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    - 395.600,00 EUR 

 
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf     119.260,00 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionen festgesetzt auf      151.500,00 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

festgesetzt auf           - 32.240,00 EUR 
 

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus 
Zahlungsmittelüberschuss oder ïfehlbetrag aus laufender  
Verwaltungstätigkeit  und dem Saldo der Gesamtbeträge  
der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
festgesetzt auf          - 427.840,00 EUR 
 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 festgesetzt auf 0,00 EUR 
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- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 festgesetzt auf              86.400,00 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

festgesetzt auf            - 86.400,00 EUR 
 

- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo 
der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes festgesetzt auf     - 514.240,00 EUR 

§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf     0,00 EUR 
 

§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird festgesetzt auf        0,00 EUR 
 

§ 4 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung 
und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf      400.000,00 EUR 
 

§ 5 

 
Hebesätze werden wie folgt festgesetzt 
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   290,00  v. H. 
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)      385,00  v. H. 
- Gewerbesteuer         390,00  v. H. 
 

§ 6 

 
Weitere Festsetzungen 
als Wesentlichkeitsgrenzen für Einzeldarstellungen werden festgesetzt: 
Investive Maßnahmen        ab 50.000 EUR 
Instandhaltungsmaßnahmen       ab 30.000 EUR 
 
 
Obergurig, 22.04.2016 

 
Bürgermeister 
 
Verfahrens- und Formvorschriften 

Bezüglich der vorstehend öffentlich bekannt gemachten Haushaltssatzung der Gemeinde Obergurig für das Haushaltsjahr 2016 wird 
hiermit die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
gemäß § 4 Absatz 4 SächsGemO hingewiesen: 
 

ĂSatzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1.die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3.der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4.vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.ñ 
 

Die Bekanntmachung erfolgt auf Grund des § 76 Abs.4 der Gemeindeordnung unter dem Hinweis, dass der Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2016 in der Zeit vom Dienstag, dem 17.05.2016 bis einschließlich Mittwoch, dem 25.05.2016 in der 
Gemeindeverwaltung Obergurig, im Zimmer 1, während den üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt ist. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

1. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Obergurig  
über die Betreuung von Kindern in der gemeindlichen Kindereinrichtung  

vom 27.10.2014  
(Kindertageseinrichtungssatzung) 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), dem Sächsischen Kommunalabgabengesetz 
(SächsKAG) und dem Sächsischen Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in den geltenden 
Fassungen, hat der Gemeinderat Obergurig in der Sitzung am 25.04.2016 folgende Satzungsänderung beschlossen. 

Anlage 1 
 

zu § 5 der Satzung der Gemeinde Obergurig über die Betreuung von Kindern in der Kindertageseinrichtung und deren 
Benutzung (Kita-Satzung) 

 

Monatliche Beiträge für die Betreuung von Kindern im Kindergartenbereich (1 Jahr bis Schuleintritt) 
 
Die Elternbeiträge sind entsprechend der Anmeldungen unabhängig vom Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme v.H. der 
vollen Monatsbeiträge zu entrichten. 
 

Betreuungszeit bis 4,5 Std. bis 6 Std. bis 9 Std. bis 10 Std. bis 11 Std. 

täglich  Monat Monat Monat Monat Monat 

Kinder unter 3 Jahren (23,00 %) 
  

  

1.Kind 90,50 ú 120,67 ú 181,00 ú 201,11 ú 221,22 ú 

2.Kind 54,30 ú 72,40 ú 108,60 ú 120,67 ú 132,73 ú 

3.Kind 18,10 ú 24,13 ú 36,20 ú 40,22 ú 44,24 ú 

4.Kind 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Kinder unter 3 Jahre Alleinerziehender 
 

  

1.Kind 81,45 ú 108,60 ú 162,90 ú 181,00 ú 199,10 ú 

2.Kind 48,87 ú 65,16 ú 97,74 ú 108,60 ú 119,46 ú 

3.Kind 16,29 ú 21,72 ú 32,58 ú 36,20 ú 39,82 ú 

4.Kind 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Kinder über 3 Jahre (25,80 %) 
  

  

1.Kind 47,50 ú 63,33 ú 95,00 ú 105,56 ú 116,11 ú 

2.Kind 28,50 ú 38,00 ú 57,00 ú 63,33 ú 69,67 ú 

3.Kind 9,50 ú 12,67 ú 19,00 ú 21,11 ú 23,22 ú 

4.Kind 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Kinder über 3 Jahre Alleinerziehender 
  

  

1.Kind 42,75 ú 57,00 ú 85,50 ú 95,00 ú 104,50 ú 

2.Kind 25,65 ú 34,20 ú 51,30 ú 57,00 ú 62,70 ú 

3.Kind 8,55 ú 11,40 ú 17,10 ú 19,00 ú 20,90 ú 

4.Kind 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

 

Mehrbetreuung 
Bei einer Betreuung von den in der Kindertageseinrichtung aufgenommenen Kindern, über die vereinbarte Betreuungszeit hinaus, 
wird ein Zusatzbetrag erhoben. 
 

Für jede weitere angefangene Betreuungsstunde innerhalb der regulären Öffnungszeit beträgt der Zusatzbetrag pro Stunde: 
 

Kinderkrippe (Kinder unter 3 Jahre) Kindergarten (Kinder über 3 Jahre) 

5,00 ú 5,00 ú 

 
Für jede weitere angefangene Betreuungsstunde außerhalb der regulären Öffnungszeit beträgt der Zusatzbetrag pro Stunde: 
 

Kinderkrippe (Kinder unter 3 Jahre) Kindergarten (Kinder über 3 Jahre) 

25,00 ú 25,00 ú 
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Anlage 2 
 

zu § 5 der Satzung der Gemeinde Obergurig über die Betreuung von Kindern in der Kindertageseinrichtung und deren 
Benutzung (Kita-Satzung) 

 

Monatliche Beiträge für die Betreuung von Kindern im Hortbereich  
 

Die Elternbeiträge sind entsprechend der Anmeldungen unabhängig vom Umfang der tatsächlichen Inanspruchnahme v.H. der 
vollen Monatsbeiträge zu entrichten. 
 

Betreuungszeit bis 5 Std. bis 6 Std. 

täglich   Monat   Monat  

vollständige Familien (25,85 %)  

1.Kind 45,83 ú 55,00 ú 

2.Kind 27,50 ú 33,00 ú 

3.Kind 9,17 ú 11,00 ú 

4.Kind 0,00 ú 0,00 ú 

 Alleinerziehender   

1.Kind 41,25 ú 49,50 ú 

2.Kind 24,75 ú 29,70 ú 

3.Kind 8,25 ú 9,90 ú 

4.Kind 0,00 ú 0,00 ú 
 

Mehrbetreuung 
 

Bei einer Betreuung von den in der Kindertageseinrichtung aufgenommenen Kindern, über die vereinbarte Betreuungszeit hinaus, 
wird ein Zusatzbetrag erhoben. 
 

Für jede weitere angefangene Betreuungsstunde innerhalb der regulªren ¥ffnungszeit betrªgt der Zusatzbetrag pro Stunde 5,00 ú. 
 

Für jede weitere angefangene Betreuungsstunde außerhalb der regulären Öffnungszeit beträgt der Zusatzbetrag pro Stunde      
25,00 ú. 
 
Ferienbetreuung im Hort 
 

Die Hºhe der Elternbeitrªge ergibt sich aus der Anlage 2 ĂMonatliche Beitrªge Hortbereichñ nach der regulªren Betreuungszeit und 
einem Zusatzbetrag von 0,50 ú pro angefangener Stunde bei ¦berschreitung dieser. 
 

Inkrafttreten 

Diese Satzungsänderung tritt am 01.07.2016 in Kraft. 
 
Ausgefertigt: 
Obergurig, den 25.04.2016 

 
Polpitz 
Bürgermeister 
 
Hinweise nach § 4 Abs.4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach Ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs.4 Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 

    Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 

SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Ziffern 1 und 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der 

Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 
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Aus der Sitzung des Gemeinderates 

vom 31.03.2016 

Zur Sitzung im März konnten 10 Gemeinderäte begrüßt 
werden. Die Tagesordnung umfasste 12 Punkte. Im 
Anschluss an die öffentliche Sitzung, folgte ein nicht 
öffentlicher Teil, der durch einen Gemeinderat bereits im 
Vorfeld beantragt wurde. 
Nach den organisatorischen Angelegenheiten berichteten 
Frau Wagner und Herr Pötschke über die Ausschüsse, 
welche im März ebenfalls getagt haben. 
Unter Informationen berichtete der Bürgermeister über die 
Anpassung des Preises für die Grünmüllsäcke. Nach 
Kalkulation durch den Bauhofleiter wurden die tatsächlichen 
Kosten ermittelt und damit die Notwendigkeit der 
Preiserhöhung dargelegt. Der Gemeinderat entschied sich 
gegen die Erhöhung auf 1,50 ú und f¿r eine Erhºhung auf 
2,00 ú. Durch den B¿rgermeister wurden Einladungen des 
Kindergartens zum Tag der offenen Tür verteilt. Er hält diese 
Gelegenheit für eine gute Möglichkeit, den Kindergarten 
wieder einmal von innen zu sehen. Weiter wurde über die 
Neuanpflanzung der Allee-Bäume in Kleindöbschütz 
informiert. Dazu wurden Angebote eingeholt. 
Anfragen aus dem Gemeinderat gab es zum Stand der 
Gebührenordnung für die Sporthalle und über die Schaffung 
weiterer Papierkörbe (Alte Industriestraße). 
Nach Anfrage zum Pegelstand der Spree, im Bereich der 
Wasserkraftanlage in Obergurig, teilt der Bürgermeister mit, 
dass es zu keiner Einschränkungen im Hinblick auf die ĂAlte 
Wassermühleñ kommt und alle erforderlichen Erlaubnisse 
durch den Betreiber eingeholt wurden. 
Weiter informierte der Bürgermeister über den Stand des 
Fºrdervereins ĂAlte Schmiedeñ. Ein endg¿ltiges Nutzungs-
konzept konnte noch nicht erarbeitet werden, da alle 
Mitglieder noch die Möglichkeit haben ihre Ideen vorzutragen. 
Arbeitsgruppen wurden gegründet, um weitere bauliche 
Schritte zu veranlassen. Dazu stehen noch Absprachen mit 
dem Denkmalamt aus. Nochmals betont wurde, dass durch 
die Gemeinde keinerlei Gelder hinzufließen. 
Nach Anfrage informierte der Bürgermeister über das 
Maklerbüro in der Sporthalle, welches lediglich einen 
Mitmieter für die Büroräumlichkeiten sucht. 
Im Hinblick auf die Kostenübernahme der baulichen 
Veränderung in der Sporthalle im Sanitärbereich 
(Verbrühungsschutz, Austausch der Mischbatterien), wird 
nach Sichtung aller Kosten, an den Planer herangetreten. 
Beschlossen wurde: 
- die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung. 
Begründung: 
Auf Grundlage der Vorberatungen zum Haushaltsplan 
und Haushaltssatzung 2016 im Verwaltungs- und 
Technischen Ausschusses am 10.12./17.12.2015 wurden 
diese erstellt. 
Gemäß § 76 der Sächsischen Gemeindeordnung erfolgte 
die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 der 
Gemeinde Obergurig in der Zeit vom 08.03.2016 bis 
einschließlich 16.03.2016 in der Gemeindeverwaltung 
Obergurig. Die Einwohner und Abgabepflichtigen konnten 
bis zum Ablauf des siebten Arbeitstages nach dem letzten 
Tag der Auslegung, somit bis einschließlich 29.03.2016, 
Einwendungen gegen den Entwurf erheben. 
Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben. 

(Beschluss Nr.: 04/2016) 
- die Aufstellung der Ergªnzungssatzung ĂGroÇdºbsch¿tz - 
Siedlungsweg S¦Dñ 

 

Für die Flurstücke 219/a und 219/1 und Teile der 
Flurstücke 220/3 220/6, 220/8 der Gemarkung 
Großdöbschütz wird eine Ergänzungssatzung nach § 34 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), aufgestellt. 
Mit der Aufstellung der Ergänzungssatzung werden 
folgende Ziele und Zwecke angestrebt: 
Mit der Aufstellung dieser Ergänzungssatzung soll die 
stªdtebauliche Ordnung am ĂSiedlungswegñ im Ort 
Großdöbschütz festgeschrieben werden. Die 
Ergänzungssatzung präzisiert flurstücksgenau den 
Innenbereich. 
Die Erschließung ist durch den südlich angrenzenden 
ĂSiedlungswegñ gesichert. Es ist die Errichtung von bis zu 
zwei Einfamilienhäusern geplant. 

(Beschluss Nr.: 05/2016) 
- den Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur 

Ergªnzungssatzung ĂGroÇdºbsch¿tz - Siedlungsweg 
S¦Dñ. 
Der Gemeinderat Obergurig billigt den Entwurf der 
Ergªnzungssatzung ĂGroÇdºbsch¿tz - Siedlungsweg 
S¦Dñ einschlieÇlich Begr¿ndung mit Stand vom 
26.02.2016 und beschließt die öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. Die betroffenen Träger 
öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden werden 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Die Öffentlichkeit wird 
von der Offenlage in Kenntnis gesetzt. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, Ort und Zeit öffentlich 
bekannt zu geben, wo der Entwurf der 
Ergänzungssatzung zur allgemeinen Information der 
Öffentlichkeit ausliegt, mit dem Hinweis, dass verspätet 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die Satzung gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können. 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Auslegungs-
beschluss ortsüblich bekannt zu machen. 

(Beschluss Nr.: 06/2016) 
- die Aufstellung der Ergªnzungssatzung ĂGroÇpostwitzer 
StraÇeñ. 
Für das Flurstück 440/4 und Teile des Flurstücks 440/1 
der Gemarkung Großdöbschütz wird eine 
Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 
1722), aufgestellt. Der Geltungsbereich der Ergänzungs-
satzung befindet sich im Landschaftsschutzgebiet 
ĂOberlausitzer Berglandñ. Das Ausgliederungsverfahren 
aus dem Landschaftsschutzgebiet wird parallel zum 
Aufstellungsverfahren der Ergänzungssatzung 
durchgeführt. 
Mit der Aufstellung der Ergänzungssatzung werden 
folgende Ziele und Zwecke angestrebt: 
Mit der Aufstellung dieser Ergänzungssatzung soll die 
stªdtebauliche Ordnung an der ĂGroÇpostwitzer StraÇeñ 
im Ort Mönchswalde festgeschrieben werden. Die 
Ergänzungssatzung präzisiert flurstücksgenau den 
Innenbereich. 
Die Erschließung ist durch die westlich angrenzende 
GemeindestraÇe ĂGroÇpostwitzer StraÇeñ gesichert. Es 
ist die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern geplant. 

(Beschluss Nr.: 07/2016) 
- den Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur 
Ergªnzungssatzung ĂGroÇpostwitzer StraÇeñ. 
Der Gemeinderat Obergurig billigt den Entwurf der 
Ergªnzungssatzung ĂGroÇpostwitzer StraÇeñ 
einschließlich Begründung mit Stand vom 08.03.2016 und 
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beschließt die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB. 
Die betroffenen Träger öffentlicher Belange und die 
Nachbargemeinden werden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
beteiligt. Die Öffentlichkeit wird von der Offenlage in 
Kenntnis gesetzt. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, Ort und Zeit öffentlich 
bekannt zu geben, wo der Entwurf der Ergänzungs-
satzung zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit 
ausliegt, mit dem Hinweis, dass verspätet abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
Satzung gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt 
bleiben können. 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Auslegungs-
beschluss ortsüblich bekannt zu machen. 

(Beschluss Nr.: 08/2016) 
- auf Grundlage der Durchführung einer freihändigen 

Vergabe und der Prüfung der eingegangenen Angebote 
für die Leistung Reparatur Kunststoffbelag auf dem 
Mehrzweckplatz, Grundschule Obergurig, die Firma Scos 
GmbH, Gottfried-Schenker-Straße 4, 09244 Lichtenau OT 
Ottendorf mit der Ausführung der Leistungen zu 
beauftragen. 
Die Auftragssumme betrªgt 11.263,37 ú (gepr¿fte und 
verhandelte Brutto- Angebotssumme abz. 2 % Skonto). 

(Beschluss Nr.: 09/2016) 
 
Zu den 2 vorgelegten Bauanträgen erteilte der Gemeinderat 
sein Einvernehmen. 

D. Nitsche 
 

Aus der Sitzung des 

Verwaltungsausschusses  

am 11.04.2016 

Der Bürgermeister lud den Ausschuss ein, um erneut über 
die Anpassung der Elternbeiträge und weitere 
organisatorische Dinge, die die Kindertagesstätte betreffen, 
zu beraten. 

Frau Gauernack erläuterte die Betriebskosten für das Jahr 
2015 und konnte in diesem Zusammenhang verdeutlichen, in 
welchem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen sich der 
Elternbeitrag bewegt. Durch § 15 Abs. 2 SächsKitaG ist 
geregelt, in welcher Höhe der Elternbeitrag erhoben werden 
muss. Für das Jahr 2015 sind diese Vorgaben noch erfüllt, 
bewegen sich aber im unteren Bereich. Nach Hochrechnung 
für das Jahr 2016 können diese Vorgaben nicht mehr 
eingehalten werden, sodass eine Anpassung der 
Elternbeiträge die Folge ist. Um nicht in kurzer Zeit erneut 
anpassen zu müssen, sprachen die Mitglieder des 
Ausschusses eine Empfehlung aus, den Beitrag so 
anzuheben, dass die gesetzlichen Vorgaben auch in einem 
bis zwei Jahren noch eingehalten werden. 
Verglichen wurden dabei auch die Elternbeiträge 
umliegender Kommunen. 
Auch betrachtet wurden die anfallenden Kosten für die 
Mehrbetreuung der Kinder, wenn die Betreuungszeiten 
innerhalb und außerhalb der Öffnungszeiten überschritten 
werden. Dazu gaben die Räte auch eine eindeutige 
Empfehlung ab. Wie die Anpassung im Einzelnen aussehen 
wird, wird noch bekannt gegeben.  
Durch den Bürgermeister wurde informiert, dass die 
Reparaturarbeiten am Multisportplatz begonnen haben. 
Erinnert hat er nochmals an den Berglauf, der am 20.04.2016 
stattfindet sowie das Radrennen, welches am 05.06.2016 
durchgeführt wird. 

Einige Bürger traten an eine Gemeinderätin heran und 
äußerten sich verärgert über den Preis der Grünmüllsäcke. 

Dazu gab es eine Abstimmung im Gemeinderat und eine 
Preisanpassung hätte es ohne hin gegeben. Hingewiesen 
wurde durch einen Gemeinderat auch darauf, dass die 
Gemeinde die einzige ist, die diese Leistung anbietet.  

Verbesserungsvorschläge gab es zur Ausgestaltung des 
Konzertes Klangzauber Klassik. Eine Begrüßung und 
eventuell ein kleines Präsent für die Musiker durch die 
Gemeinde habe gefehlt und auch an eine gastronomische 
Betreuung sollte zukünftig gedacht werden. 

Nach Anfrage informierte der Bürgermeister über das 
Fºrderprogramm ĂBr¿cken f¿r die Zukunftñ. Bei diesem 
werden Gelder vom Bund zur energetischen Sanierung zur 
Verfügung gestellt und durch die Landesmittel könnten 
Hochwasserschutzmaßnahmen realisiert werden.  

Der Förderungssatz beträgt 75 %. Diese Förderungen 
wurden bereits geprüft und Projekte ins Auge gefasst. 

Hinterfragt wurde die Arbeit des Energiecoaches, welche 
durch den Bauhofleiter ausgeführt werden. Dazu informierte 
der Bürgermeister, dass es sich dabei um ein Pilotprojekt mit 
der Gemeinde Großpostwitz handelt. Betrachtet werden 
dabei die energetische Sanierung kommunaler Gebäude und 
die Einsparung von Energiekosten. Erste Erfolge konnten 
bereits verbucht werden. 

D. Nitsche 
 

Vororttermin 

des Technischen Ausschusses 

vom 25.04.2016 

Am 25.04.2016 trafen sich die Mitglieder des Technischen 
Ausschusses auf der Großdöbschützer Straße in 
Kleindöbschütz, um sich Vorort zu den verkehrsberuhigenden 
Bodenschwellen zu beraten. Durch Anwohner wurde 
angeregt, die Bodenschwellen über die gesamte 
Straßenbreite zu verlängern und eine dritte zu installieren. 
Auch über die Möglichkeiten der längerfristigen Errichtung 
dieser Bodenschwellen wurde beraten. Hier besteht nur die 
Möglichkeit einer Aufpflasterung, da die provisorischen 
Schwellen auf Dauer nicht standhalten können. 
Durch Anlieger wurde mitgeteilt, dass diese Bodenschwellen 
sehr effektiv seien und das Verkehrsaufkommen 
nachgelassen hat und auch der Lärm sowie die 
Geschwindigkeitsüberschreitungen deutlich abgenommen 
haben. 
Der Technische Ausschuss ist sich dahingehend einig, dass 
die Breite der Bodenschwellen nicht über die gesamte 
Straßenbreite ausgedehnt wird. Da es keinen Geh-/oder 
Radweg in diesem Bereich gibt, kann dem Wunsch nicht 
entsprochen werden. 
In Bezug auf eine dritte Schwelle, wird sich der Ausschuss 
abschließend noch beraten, da es aus Sicht der Räte an 
einer gleichrangigen Kreuzung überflüssig scheint. 
Die Schwelle im Kreuzungsbereich würde im oberen Bereich 
der Straße ausreichen, um die Geschwindigkeits-
überschreitungen einzudämmen. 
Klare Meinungen gegen diese Bodenschwellen gibt es aus 
Sicht des Rettungsdienstes (Feuerwehr). Bei Geschwindig-
keitsüberschreitungen sei eindeutig an das Fahrverhalten der 
Kraftfahrer zu appellieren. Mit verkehrsberuhigenden 
Maßnahmen wird immer das schnelle Eintreffen der 
Rettungskräfte behindert. Auch die Arbeiten des 
Winterdienstes werden erschwert und diese konnten 
während der Testphase noch nicht erprobt werden. 
Klärungsbedarf besteht also noch und dazu wird der 
Technische Ausschuss noch einmal gehört. 

D. Nitsche 
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Die nächste Ausgabe erscheint am 

Freitag, dem 03. Juni 2016 

Annahmeschluss für Beiträge und 
Anzeigen 

Donnerstag, der 26. Mai 2016 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) 

Baugesetzbuch (BauGB)  

Ergänzungssatzung 

ĂGroÇpostwitzer StraÇeñ 

Der Gemeinderat Obergurig hat mit Beschluss vom 
31.03.2016 den Entwurf der Ergänzungssatzung 
ĂGroÇpostwitzer StraÇeñ (in der Fassung vom 08.03.2016) 
einschließlich Begründung gebilligt und die öffentliche 
Auslegung beschlossen. 

Der Entwurf der Ergªnzungssatzung ĂGroÇpostwitzer StraÇeñ 
einschließlich Begründung wird nach § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom 23. Mai 2016 bis zum 23. Juni 2016 in der 
Gemeindeverwaltung Obergurig, Hauptstraße 24 in 02692 
Obergurig während der Dienststunden (Montag, Mittwoch, 
Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr, 
Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) zur allgemeinen Information 
der Öffentlichkeit ausgelegt. Zusätzlich liegen Informationen 
zu folgenden umweltrelevanten Aspekten aus: 

¶ Grünordnerisches Konzept zur Berücksichtigung der 
Eingriffe in Natur und Landschaft. 

Stellungnahmen zum Entwurf der Ergänzungssatzung 
ĂGroÇpostwitzer StraÇeñ kºnnen bis zum 23. Juni 2016 
mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde 
Obergurig, Hauptstraße 24 in 02692 Obergurig abgegeben 
werden. Verspätet abgegebene Stellungnahmen im Rahmen 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung können bei der 
Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung gemäß § 4a 
Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben.  

Entsprechend § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB wird darauf 
hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) unzulässig ist, soweit 
der Antragsteller nur Einwendungen geltend macht, die im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Obergurig, 31.03.2016 

 

Thomas Polpitz 
Bürgermeister 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) 

Baugesetzbuch (BauGB)  

Ergänzungssatzung 

ĂGroÇdºbsch¿tz ï Siedlungsweg S¦Dñ 

Der Gemeinderat Obergurig hat mit Beschluss vom 
31.03.2016 den Entwurf der Ergänzungssatzung 
ĂGroÇdºbsch¿tz ï Siedlungsweg S¦Dñ (in der Fassung vom 
26.02.2016) einschließlich Begründung gebilligt und die 
öffentliche Auslegung beschlossen. 

Der Entwurf der Ergänzungssatzung ĂGroÇdºbsch¿tz ï 
Siedlungsweg S¦Dñ einschließlich Begründung wird nach § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23. Mai 2016 bis zum 23. Juni 
2016 in der Gemeindeverwaltung Obergurig, Hauptstraße 24 
in 02692 Obergurig während der Dienststunden (Montag, 
Mittwoch, Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 
16.00 Uhr, Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 

Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) zur allgemeinen 
Information der Öffentlichkeit ausgelegt. Zusätzlich liegen 
Informationen zu folgenden umweltrelevanten Aspekten aus: 

¶ Grünordnerisches Konzept zur Berücksichtigung der 
Eingriffe in Natur und Landschaft. 

Stellungnahmen zum Entwurf der Ergänzungssatzung 
ĂGroÇdºbsch¿tz ï Siedlungsweg S¦Dñ können bis zum 23. 
Juni 2016 mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Obergurig, Hauptstraße 24 in 02692 Obergurig 
abgegeben werden. Verspätet abgegebene Stellungnahmen 
im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
können bei der Beschlussfassung über die 
Ergänzungssatzung gemäß § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben.  

Entsprechend § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB wird darauf 
hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) unzulässig ist, soweit 
der Antragsteller nur Einwendungen geltend macht, die im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  

Ausgefertigt: 
Obergurig, den 25.04.2016 

 
 
Polpitz 
Bürgermeister 

 

 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 

25.04.2016 

Nach Eröffnung der Sitzung und Feststellung der 
Beschlussfähigkeit durch den Bürgermeister wurde von den 
Ausschüssen berichtet. 

Frau Wagner erhielt dazu das Wort und erläuterte die 
einzelnen Tagesordnungspunkte. 

Über die Vorortberatung des Technischen Ausschusses 
informierte der Bürgermeister. 

Weiter teilte er mit, dass die Arbeiten am Multisportplatz 
abgeschlossen sind und eine hervorragende Arbeit geleistet 
wurde. Zum Sportfest, welches am 27.05. ï 29.05.2016 
stattfindet, kann der Platz übergeben werden. 

Informiert wurde auch über Förderprogramme, die durch 
Bund und Land aufgestellt wurden. 

Gelder vom Bund werden für die energetische Sanierung 
kommunaler Gebäude beantragt und Fördermittel des 
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Landes sollen für die Gewässer 2. Ordnung eingesetzt 
werden. 

Weiter teilte der Bürgermeister mit, dass derzeit Fördermittel 
f¿r die StraÇe ĂAm Bªrwaldñ gepr¿ft werden. Dazu arbeitet 
die Gemeinde mit dem Ingenieurbüro Winkler zusammen. 

Weitere Informationen, auch für die Anwohner, erfolgen noch. 

Freudig berichtete er über die 184 Starter zum 29. 
Mönchswalder Berglauf und lobt den reibungslosen Ablauf 
der Veranstaltung. 

Weiter informierte er über die Maßnahmen zum 
Verbrühungsschutz in der Sporthalle. Derzeit werden die 
Mischbatterien ausgetauscht. 

Lob gab es aus dem Gemeinderat für die Erzieherinnen und 
die Umsetzung zum Tag der offenen Tür im Kindergarten und 
Hort. 

Durch Frau Wagner wurde die Fºrderung ĂJugend bewegt 
Kommuneñ angesprochen. Die Verwaltung sollte sich mit den 
Inhalten dazu vertraut machen, um eventuell für die 
Gemeinde etwas zu erreichen. Ideen der Gemeinderäte 
waren z. B. Volleyballplatz, Bolzplatz, Skaterplatz. Diese 
Ideen könnten in Singwitz auf dem Tennisplatz umgesetzt 
werden. 

Frau Hage regt an, im Tischtenniszimmer des Hortes etwas 
für den Schallschutz zu tun. 

Die Anregungen aus dem Gemeinderat zum Konzert 
ĂKlangzauber Klassikñ werden weitergeleitet, da die 
Gemeinde nicht Veranstalter ist. 

Herr Kieschnick wies auf das Totholz an der 
Fortschrittstraße/Industriestraße sowie die Beleuchtung an 
der Sporthalle hin. Weiter sprach er den Status des MDW an 
und die damit verbundenen Einschränkungen für die 
Feuerwehr im Hinblick auf die Medien. Er sieht dringenden 
Klärungsbedarf mit den Verantwortlichen. 

Die Arbeiten des Bauhofes, bezgl. der Innengestaltung des 
Mehrzweckgebäudes sowie die Unterstützung bei den 
sportlichen Veranstaltungen, wurden durch Herrn Kriebitzsch 
löblich erwähnt.  

Herr Frömmel merkte an, dass die Bankette im 
Kurvenbereich auf der Industriestraße aufgefüllt werden 
müssen. 

Zum Verkauf des MDW-Geländes informierte der 
Bürgermeister, dass er bereits als Vermittler fungiert habe 
und ein Gutachterausschuss mit der Bewertung beauftragt 
ist. 

Gern möchte er Gewerbe in der Gemeinde ansiedeln. 

Frau Grunewald bemängelte einen tief liegenden 
Straßeneinlauf auf der Industriestraße. 

Nach einer Anfrage zu den Schuhabdrücken an den Wänden 
im Schulhaus erwiderte der Bauhofleiter, dass im letzten Jahr 
alles gestrichen wurde und die Kinder immer wieder ihre 
Schuhe an der Wand verewigen. Durch die Räte wird 
eindeutig auf die Fürsorge- und Aufsichtspflicht der Lehrer 
hingewiesen, da sich in der Sporthalle das Gleiche abspielt. 

Beschlossen wurde: 

- die 1. Änderungssatzung der Kindertageseinrichtungs-
satzung. 
Die Änderung der bestehenden Fassung vom 27.10.2014 
betrifft die Anlage 1 und 2 der Satzung zu § 5, 
Elternbeiträge. 

Auf der Grundlage der §§ 14 und 15 SächsKitaG werden die 
Elternbeiträge von der Gemeinde festgesetzt. 
Bemessungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die 
durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je 
Einrichtung. 

Die ungekürzten Elternbeiträge gemäß § 15 Abs.2 
SächsKitaG betragen für Kinderkrippen 20% bis 23 %, für 
Kindergärten und Horte 20 % bis 30 % der zuletzt nach § 14 
Abs.2 SächsKitaG bekannt gemachten Betriebskosten.  

Nach Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2015 beträgt 
der Anteil nach Elternbeitragsanpassung ab 01.07.2016: 

Krippe:   23,0 % 
Kindergarten:  25,8 % 
Hort:   25,85 % 

Durch gestiegene Personalkosten und unter 
Berücksichtigung der Änderungen von Personalschlüssel und 
Landezuschuss im Jahr 2016, gemäß § 12, § 18, § 23 
SächsKitaG, stellt sich dann der Anteil der Elternbeiträge 
nach Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2016 wie folgt 
dar: 

Krippe:   20,8 % 
Kindergarten:  22,4 % 
Hort:   23,4 % 

Auf dieser Grundlage wurden die Anlage 1 und 2 
ĂElternbeitrªgeñ angepasst und um die Mehrstunden-
betreuung ergänzt. Kürzungsbeiträge für Geschwisterkinder 
und Alleinerziehende werden vom Landratsamt 
übernommen. 

(Beschluss Nr.: 10/2016) 

Zur Beteiligung als Nachbargemeinde zur Ergänzungs-
satzung ĂFrankfurtñ der Stadt Bautzen gab es keine 
Anmerkungen. 

Zur Bürgerfragestunde wurde der Stand zum Verkauf der 
Hofanlage in Singwitz angesprochen. Durch den 
Bürgermeister wurde mitgeteilt, dass die Interessenten noch 
nicht abgesprungen sind und er im Mai auf eine 
Beschlussfassung hofft. 

Zum StraÇenbau ĂAm Wiesenhangñ informiert er, dass dies 
2017 über eine 70%ige Förderung realisiert wird. 

Zum Preis der Grüngutsäcke teilt der Bürgermeister nach 
Anfrage mit, dass die Ausgabe des Amtsblattes bereits 
gedruckt war und der Gemeinderat spªter 2,00 ú forderte, um 
kostendeckend zu bleiben. 

Mit einem Anliegen, was in Verbindung zum Hochwasser 
steht, wandte sich ein Bürger aus Singwitz an die Gemeinde. 
Nach dem Hochwasser 2010 wurde ein Auffanggitter auf der 
Industriestraße durch die Gemeinde errichtet, um bei 
Starkregen den Kanal frei zu halten. 

Da der Kanal sich bereits wieder zusetzt, sollte seitens der 
Gemeinde eine Prüfung erfolgen, wie dem entgegengewirkt 
werden kann. Der Bauhofleiter versicherte eine baldige 
Vorortbesichtigung. 

Mit einem Hilferuf wandte sich die Kindergartenleitung an den 
Gemeinderat. Immer wieder komme es zu gefährlichen 
Situationen auf der Schulstraße, die auf überhöhte 
Geschwindigkeit der PKWs zurückzuführen sind. Hier gibt es 
dringend Handlungsbedarf. 

Bereits in der Vergangenheit wurde der Versuch gestartet, 
die Schulstraße als Einbahnstraße einzuordnen. Dies ist 
allerdings nicht möglich. 

Eine beleuchtete 30km/h Tafel soll nunmehr angeschafft 
werden, um die Eltern darauf aufmerksam zu machen. Auch 
wird es weitere Gespräche mit den Polizeibehörden dazu 
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geben. Durch den Gemeinderat wurden verkehrsberuhigende 
Schwellen, wie sie sich auf der ĂGroÇdºbsch¿tzer StraÇeñ 
befinden, angeregt. 

D. Nitsche 

 

Neuer Projektaufruf der LEADER-Region 

Bautzener Oberland startet 

Die LEADER-Region Bautzener Oberland startet Ende April 
ihren aktuellen Projektaufruf. 

Für die Förderung innovativer Vorhaben im ländlichen Raum 
steht der Region bis 2020 ein Gesamtbudget von 13,9 
Millionen Euro zur Verfügung. Im Rahmen der beiden 
aktuellen Aufrufe werden davon 1.135.000 Euro zur 
Verfügung gestellt. 

Am 28. April 2016 starten zwei Projektaufrufe über folgende 

Fördermaßnahmen: 

Projektaufruf 2016-1 

(Einreichfrist: 10. August 2016) 

Maßnahme A.2: Um- und Wiedernutzung für private 

Wohnnutzung  

(Budget: 400.000 Euro) 

Maßnahme D.1: Erhalt und Belebung des ländlichen 

Kulturerbes  

(Budget: 225.000 Euro) 

Maßnahme D.2: Erhalt und Entwicklung des kulturellen 

Lebens 

(Budget: 100.000 Euro) 

Maßnahme I:  Projektentwicklung, Umsetzungsbegleitung, 

Vernetzung, Marketing, Sensibilisierung 

(Budget: 60.000 Euro) 

Projektaufruf 2016-2 

(Einreichfrist: 26. Oktober 2016) 

Maßnahme E: Ausbau und Modernisierung touristischer 

Infrastruktur  

(Budget: 200.000 Euro) 

Maßnahme H: Maßnahmen zu Pflege und Erhalt der 

Kulturlandschaft 

(Budget: 150.000 Euro) 

Projektvorschläge für Vorhaben, die über diese 
Fördermaßnahmen förderfähig sind, können bis zu den 
angegebenen Fristen beim Regionalmanagement der 
LEADER-Region Bautzener Oberland, Zittauer Str. 5, OT 
Kirschau in 02681 Schirgiswalde-Kirschau eingereicht 
werden. Der Koordinierungskreis wird die eingereichten 
Projektvorschläge anhand festgelegter Kriterien bewerten. 
Die Projekte mit den meisten Punkten erhalten im Rahmen 
des zur Verfügung stehenden Budgets ein positives Votum 
von der Region und können ihren Antrag beim Landratsamt 
Bautzen, der zuständigen Bewilligungsbehörde, einreichen.  

Weitere Informationen zu den einzelnen Fördermaßnahmen, 
den konkreten Projektaufrufen und den einzureichenden 
Unterlagen sind unter www.bautzeneroberland.de abrufbar. 

Marlen Martin und Susanne Schwarzbach vom Regional-
management der Region Bautzener Oberland stehen bei 
Fragen gern zur Verfügung. Ein Beratungsgespräch vor 
Einreichung des Vorhabens ist empfehlenswert. Termine 

dafür können telefonisch unter 03592 ï 54 26 910 oder per 
Email unter m.martin@bautzeneroberland.de bzw. 
s.schwarzbach@bautzeneroberland.de vereinbart werden. 

Kämmerei/Steuern 

Am 15. Mai 2016 sind die 2. Rate der Grundsteuer und die 2. 
Rate der Gewerbesteuervorauszahlung fällig. Wir bitten alle 
Steuerzahler, die nicht am Einzugsermächtigungsverfahren 
teilnehmen, dafür zu sorgen, dass die Zahlungen 
termingerecht eingehen. Bei verspäteter Zahlung werden 
Säumniszuschläge und Mahngebühren erhoben. Außerdem 
besteht nach wie vor die Möglichkeit, der Gemeinde eine 
jederzeit widerrufbare Einzugsermächtigung zum Abbuchen 
der Steuer zu erteilen. 

Wichtiger Hinweis des Einwohnermelde- und 
Passamtes 

Wann haben Sie zuletzt auf Ihren Personalausweis 
geschaut? 
Den meisten Bürgern fällt erst der Ablauf Ihres 
Personalausweises auf, wenn Sie ihn bei der Bank oder einer 
Behörde vorlegen müssen. Zehn bzw. sechs Jahre sind 
schnell vergangen. Wir möchten Sie hiermit auf die 
Beantragung eines neuen Personaldokumentes hinweisen. 
Sollten Sie feststellen, dass Ihr Dokument seine Gültigkeit 
verloren hat, müssen Sie folgendes zur Beantragung 
beachten: 
 

Bundespersonalausweis 
 

Seit dem 1. November 2010 gibt es den neuen 
Personalausweis in Scheckkartenformat. 
Deutsche ab vollendetem 16. Lebensjahr, welche nach dem 
Bundesmeldegesetz der Meldepflicht unterliegen, sind 
verpflichtet einen Personalausweis zu besitzen, dies gilt nicht 
für Personen, die einen gültigen Reisepass besitzen. Auf 
Antrag kann ein Personalausweis auch vor Vollendung des 
16. Lebensjahres ausgestellt werden. 
 

Es werden folgende Unterlagen zur Beantragung 
benötigt: 
 

ï Geburtsurkunde oder Familienstammbuch 
ï 1 aktuelles biometrisches Lichtbild 
ï bisheriger Personalausweis, eventuell Reisepass oder 

Kinderreisepass 
ï Gebühr für Personen unter 24 Jahren: 22,80 Euro / ab 24 

Jahren: 28,80 Euro 
 

Zusätzlich zur Beantragung bei Personen unter 16 
Jahren: 
 

Zustimmung und Sorgerecht: 
 

ï bei sorgeberechtigten Personen (gemeinsame Wohnung): 
Zustimmung beider erforderlich (bei Abwesenheit einer 
Person ï Vorlage: Vollmacht und Dokumentenkopie) 

ï leben Eltern (verheiratet, geschieden, ledig), denen die 
elterliche Sorge gemeinsam zusteht, dauernd getrennt, 
beantragt der Elternteil das Dokument, wo das Kind 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Hauptwohnung) 

ï bei ledigen, alleinstehenden Müttern, ist vom alleinigen 
Antragsrecht auszugehen 

ï bei ledigen, alleinstehenden Vätern, ist die Vorlage des 
alleinigen Sorgerechts notwendig 

 

Reisepass (ePass) 
 

Seit dem 1. November 2005 ist der elektronische Reisepass 
(ePass) mit Chip der reguläre Reisepass. Im Regelfall wird 

http://www.bautzeneroberland.de/
mailto:m.martin@bautzeneroberland.de
mailto:s.schwarzbach@bautzeneroberland.de
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der ePass für Personen ab 12 Jahren ausgestellt. Bei 
Kindern unter 6 Jahren werden keine Fingerabdrücke erfasst. 
Ab Vollendung des 10. Lebensjahres ist der Antrag zu 
unterschreiben. 
 

Es werden folgende Unterlagen zur Beantragung 
benötigt: 
 

ï Geburtsurkunde oder Familienstammbuch 
ï 1 aktuelles biometrisches Lichtbild 
ï Personalausweis, bisheriger Reisepass oder 

Kinderreisepass 
ï Gebühr für Personen unter 24 Jahren: 37,50 Euro / ab 24 

Jahren: 59,00 Euro 
 

Zusätzlich zur Beantragung bei Personen unter 18 
Jahren: 

 
ï siehe Personalausweis / Zustimmung und Sorgerecht 
 

Kinderreisepass 
 

Für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. 
 

Es werden folgende Unterlagen zur Beantragung 
benötigt: 
 

ï Geburtsurkunde im Original 
ï 1 aktuelles biometrisches Lichtbild 
ï zwecks Identitätsprüfung erfolgt die Beantragung durch 

den Sorgeberechtigten gemeinsam mit dem Kind 
ï Sorgerechtsnachweis (siehe Personalausweis / 

Zustimmung und Sorgerecht) 
ï Gebühr Kinderreisepass: 13,00 Euro / Gebühr 

Verlängerung Kinderreisepass: 6,00 Euro (Wichtig! Der 
Kinderreisepass muss zur Verlängerung gültig sein) 

 

Alle Gebühren für die Dokumente müssen bei Beantragung 
beglichen werden. Die Bezahlung kann nur mit Bargeld 
erfolgen. 
 

Aktuelle Informationen zu den Einreisebestimmungen 
einzelner Länder finden Sie unter www.auswaertiges-amt.de 
 
 

Sitzungen 

Am Montag, dem 30.05.2016, 19.00 Uhr findet die nächste 
ºffentliche Gemeinderatssitzung in der ĂAlten Wasserm¿hleñ 
statt. 
 

Die Tagesordnung ist ab dem 25.05.2016 den Anschlagtafeln 
der Gemeinde zu entnehmen. 
 

Verwaltungsausschuss 

am Dienstag, dem 17.05.2016, 19.00 Uhr  

ĂAlte Wasserm¿hleñ 
 

Technischer Ausschuss 

am Montag, dem 23.05.2016, 19.00 Uhr ĂAlte Wasserm¿hleñ 
 

Bei Interesse informieren Sie sich an den Anschlagtafeln der 
Gemeinde, ob die Beratungen der Ausschüsse stattfinden 
und entnehmen Sie diesen die Tagesordnung. 
 
 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 
 

Jubilare  

                  Geburtstage 

                         Mai 
 
Der Bürgermeister, die Gemeindeverwaltung und der 
Gemeinderat gratulieren ganz herzlich 

 
in Singwitz 

Frau Katarina Gehm am 13.05. zum 80. Geburtstag 

Frau Irmgard Kindermann am 18.05. zum 95. Geburtstag 

in Kleindöbschütz 

Herrn Harald John am 17.05. zum 75. Geburtstag 

Herrn Fritz Großmann am 21.05. zum 80. Geburtstag 

in Großdöbschütz 

Herrn Hans-Georg Hegner am 03.06. zum 75. Geburtstag 

Diamantene  Hochzeit  

60 Jahre voller Leben, 

zusammen durch diese Zeit. 

Liebe und Vertrauen habt ihr euch gegeben, 

der Weg bis heute war nicht immer leicht. 

Nur gemeinsam kann man das erreichen, 

geht man immer die gleichen Schritte. 

Nun lasst euch feiern, 

mit der Familie in eurer Mitte. 

Alles Gute zum 60. Hochzeitstag! 

Zur Diamantenen Hochzeit gratulieren wir ganz herzlich dem 
Ehepaar 

Marianne und Erdmann Mach 

in Obergurig und wünschen noch viele glückliche Jahre in 
Zweisamkeit. 

Goldene Hochzeit  

Fünfzig Jahre gemeinsames Leben, 

es kann nichts Schöneres geben. 

Zur Goldenen Hochzeit gratulieren wir ganz herzlich dem 
Ehepaar 

Sieghild und Pawel Szewczyk 

in Singwitz und wünsche noch viele weitere wunderschöne 

Ehejahre bei bester Gesundheit. 
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Senioreninfos  

Obergurig / Mönchswalde 

Nach fünfwöchiger Pause fand am 12. April unser 
Seniorennachmittag statt. Alle freuten sich wieder mal ein 
paar gemütliche Stunden in Gesellschaft verbringen zu 
können. Es war ein Spielenachmittag angesagt. 
Pünktlich 15.00 Uhr begrüßte Frau Lux die Anwesenden und 
gratulierte dem Geburtstagskind des Monats. Natürlich wurde 
ihm mit einem Glas Sekt und Ădrei Mal hochñ Gesundheit bis 
zum hundertsten gewünscht. 
Nun ging´s ans Kaffeetrinken. Es wurde ganz leckere 
Geleetorte mit Schlagsahne aufgetragen. Allen hat es 
wunderbar geschmeckt! 
Während Frau Lux das Geld für die Ausfahrt am 09. Mai 
kassierte, war erst mal Zeit etwaige Neuigkeiten 
auszutauschen. 
 
Nun kamen die Spiele zu ihrem Recht. Über Dame und 
M¿hle, Halma, Domino und dem altbekannten ĂMensch 
ªrgere dich nichtñ, wurde fleiÇig gespielt und es gab so 
manchen Spaß dabei. Zwischendurch kam Jens mit einem 
Tablett mit Likör und Eierlikör im Schokobecher an die 
Tische. Ein Trost für den Verlierer? Oder als Anerkennung? 
Ganz egal, es hat geschmeckt. 
Völlig überrascht waren alle als schon das Abendbrot 
aufgetragen war und zum Essen aufgefordert wurde. Die Zeit 
war beim Spiel unmerklich verstrichen. 
Natürlich war alles was auf dem Buffet ï Tisch stand frisch 
und appetitlich angerichtet und alle langten kräftig zu. 
Nun wollen wir hoffen, dass Petrus zu unserer Ausfahrt ein 
besseres Wetter bestellt als bei unserer letzten Tour ins 
Erzgebirge, verdient haben wir´s! 
Wir sagen unserem Dreierteam für Ihre Mühe herzlichen 
Dank und treffen uns hoffentlich im Juni wieder im 
Vereinszimmer. 

Th. Pfennig 

 

Zu unserem nächsten  

Senioren Treff am Dienstag, 14. Juni 

haben wir wieder Frau Odia von der Drohmberg Apotheke 
Großpostwitz eingeladen. Sie wird uns in einem Vortrag 
Wissenswertes über Osteoporose erzählen. 

Alle die Interesse daran haben sind herzlich eingeladen! 

ACHTUNG!!! 

Kaffee und Kuchen gibt es diesmal 

bereits 14.30 Uhr !!! 

Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Teilnahme. 

Für Rückfragen stehen wir unter der 

Telefonnummer 035938 / 50863 zur Verfügung. 

Eure Betreuerinnen 
Alexandra und Katharina 

 

Liebe Senioren von Großdöbschütz, 

Kleindöbschütz ,Lehn und alle 

Reiselustige! 

ĂSteigt ein, wir fahr'n in die Tschecheiñ 

Am Mittwoch, dem 01.06.2016 

geht es los Richtung Liberec. Dort angekommen geht es 
hoch hinauf und zwar mit der Seilbahn auf den Jeschken, wo 
schon im Bergrestaurant Kaffee und Kuchen auf uns warten. 
Wer oben ist, muss auch wieder runter, also geht es wieder 
mit der Bahn bergab. Anschließend fahren wir über Frydlant 
nach Görlitz in die Gaststätte zur Landeskrone zum 
Abendessen. Dort erwartet uns eine ĂKalte Platteñ. Gut 
gestärkt treten wir danach die Heimreise an. Und wie kann es 
anders sein, unser zuverlässiger Reiseführer ist natürlich das 
Busunternehmen S. Wilhelm. 

Nun nicht lang überlegt, für 55,- Euro könnt ihr mit dabei 
sein.....und anrufen bei: 

Kerstin Leschau 035938/51964 und falls keiner daheim ist, 
unser Anrufbeantworter freut sich auch über ein Gespräch. 

Bis vielleicht bald Eure Kerstin und Gisela 

Hier schon mal die Abfahrtszeiten für den 01.06.16 nach 
Liberec, denn es will doch keiner den Bus verpassen. 

Bautzen-Herrenteichsiedlung  09:30 Uhr 
Bautzen-Bhst. A.-Schweitzerstraße  09:35 Uhr 
Bautzen-Kaufland    09:45 Uhr 
Bautzen-Skalastraße (Schwimmhalle) 09:48 Uhr 
Bautzen-Ziegelwall   09:53 Uhr 
Bautzen-Löbauer/Hegelstraße 
(stadtauswärts)    09:58 Uhr 
Bautzen-Thrombergstraße   10:05 Uhr 
Singwitz-Siedlung    10:15 Uhr 
Kleindöbschütz-Kuchenhäusel  10:20 Uhr 
Mönchswalde-Wendeplatz   10:22 Uhr 
Großdöbschütz-Bhst.   10:25 Uhr 
Großpostwitz-bei Schaaf   10:30 Uhr 
Alle eingestiegen und mit guter Laune im Gepäck? 

Dann kann's ja los gehen...... 

Singwitz 

Seniorennachmittag in Singwitz 

Am 27. April 2016 trafen wir uns im Jugendfeuerwehrhaus 
Singwitz. 
Bei fröhlicher Kuchen- und Kaffeerunde wurde gemütlich 
geplaudert und natürlich den Geburtstagskuchen ließen wir 
uns auf der Zunge richtig genüsslich zergehen. 
Es wurde auf die Senioren, die im April Geburtstag hatten, 
angestoßen. 
Nächste Termine wurden gemeinsam abgesprochen. 

 

Aber dann ging es losé. Spiele, die alle aufleben lassen. 
Skat, Romm®, ĂMensch ªrgere dich nichtñ, Memory und noch 
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viele andere Spiele wurden gespielt. Es war fantastisch. Im 
gemeinsamen Spiel wurden Momente der Heiterkeit und 
Freude erlebt. Die kooperativen Spielweisen und zahlreiche 
Anregungen zur individuellen Gestaltung erlaubten es, alle 
Senioren mit einzubeziehen und das gemeinsame Spielen tut 
Körper, Geist und Seele gut. Wird bestimmt noch mal 
wiederholt. Danach hatte jeder eine kleine Stärkung verdient. 
Es wurde noch über Vieles gesprochen und dann gingen wir 
alle vergnügt nach Hause. 
Also bis zum nächsten Termin im Mai. 

Wir hoffen auf rege Beteiligung. 

Bis dahin Ihre Martina und Angelika 

Am 25. Mai 2016 starten wir unsere gemeinsame 
Frühlingswanderung zur Mönchswalder Bergbaude. 

Treffpunkt: 13.45 Uhr am Jugendfeuerwehrhaus Singwitz 

Senioren, die mit dem kleinen Bus fahren möchten, werden 
von zu Hause abgeholt. Sie werden noch telefonisch über die 
genaue Abholzeit informiert. 

Also bis dahin! Bitte einen Rucksack voller guter Laune 
mitbringen. 

Eure Martina und Angelika 

Vereinsinfos  

184. Historischer Stammtisch des Heimatvereins 
Obergurig e.V. am 13.4.2016 

 

Es waren wieder 17 Besucher, die zum 184. Historischen 
Stammtisch des Heimatvereins Obergurig e.V. in den 
Ratskeller Mönchswalde gekommen waren. 
Zum Beginn präsentierte Herr Jünger 3 aktuelle Fotos der 
Reste des Schanzentisches von der Sprungschanze am 
Mönchswalder Berg, die er von Herrn Jacob aus 
Mönchswalde bekommen hatte. Von Frau Liebsch stammten 
dann die weiterhin gezeigten Bilder und Prospekte zur 
Betriebsgeschichte des VEB Schreibgerätewerk Markant 
Singwitz, die Herr Muschinski mit Schreibgeräten ergänzt 
hatte. 
 

 
Foto Amft 

Prospekte und Schreibgeräte aus Singwitz 

Dann entführte Herr Jünger die Zuschauer in das Dorf-
Museum Neschwitz, in der außer der Dauerausstellung zur 
Ortsgeschichte, eine Ausstellung über Spielzeug von Herrn 
Uwe Wolfram zu sehen ist. Dann zeigte er einige Bilder und 
Werbungen aus dem Internet, die Bezug zur näheren 
Umgebung haben und das frühere Leben gut dokumentieren. 
Aus Anlass des 70 jährigen Geburtstages der SZ brachte er 
eine komplette gut erhaltene Zeitung vom 11. Mai 1946 mit, 
die zusammen mit anderen Druckerzeugnissen ebenfalls in 
der kleinen Ausstellung zu sehen war. 
 

 
Foto Amft 

Zweiter Teil der kleinen Ausstellung 
 

Herr Jünger informierte dann noch die Anwesenden über die 
geplante Hobbyschau in der Gaststªtte ĂAlte Wasserm¿hleñ 
Obergurig. Organisiert wird die Veranstaltung von der 
Inhaberin Simone Clement. Dazu werden Aussteller gesucht. 
 

 
 

 
Foto Amft 

Dietmar Eichhorn spricht 
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Nach der traditionellen ĂBockwurstpauseñ ergriff dann der aus 
Rascha stammende Dietmar Eichhorn das Wort. Er sprach 
über das berühmte Gasthaus zum Drohmberg und seine 
Recherchen dazu. Weiter ging es dann zu den Grenzen des 
Markgraftums Oberlausitz und dessen Strukturen. Seine 
langjährige Arbeit als Wegewart in Leutersdorf beleuchtete er 
kurz an Hand von verschiedenen Entwürfen von 
Wanderschildern und Infotafeln. 
 

 
Foto Eichhorn 

Panoramaaussicht Wacheberg Leutersdorf in der  
ehemaligen böhmischen Enklave 

 

 
Foto Eichhorn 

Tafelstein im Isergebirge 

 
Der nächste Historische Stammtisch findet am Mittwoch, dem 
08. Juni 2016 um 18:30 Uhr im Ratskeller Mönchswalde statt. 
Es wird auch um historische Berufe und um alte 
Luftbildaufnahmen von Dresden gehen. Auf zahlreiche 
Besucher freut sich der Heimatverein Obergurig e.V. 

Frank Jünger 

 

SV Obergurig - Billardkegeln 

Nach Abschluss unserer Punktspielsaison möchte ich diese 
noch einmal Revue passieren lassen. 

Wie es im Moment aussieht, war es die letzte Saison unter 
dem Dach des Sächsischen Billardverbandes, welcher an die 
Deutsche Billardunion angeschlossen ist. 

Hintergrund ist ein seit Jahren schwelender Streit über 
Gebühren, fehlende Anerkennung der nur in unserer Region 
gespielten Spielart Billardkegeln und wie meist in solchen 
Fällen, zwischenmenschliche Probleme. In deren Folge sind 
immer mehr Vereine aus dem SBV ausgetreten. 

Der Spielbetrieb für unsere Spielart Billardkegeln BK100 
(bedeutet hintereinander 100 Stoß) wird künftig gemeinsam 

mit brandenburger Vereinen durch den Billardkegelverband 
(BKV) organisiert. 

Dann werden wir wieder gegen alte Bekannte antreten, die 
den SBV vor einigen Jahren verlassen haben oder aber auch 
neue Spielstätten auf Brandenburger Territorium 
kennenlernen. 

Doch nun zur letzten Saison. 

Wie in nachfolgender Tabelle zu sehen, sind wir trotz einer 
missglücken ersten Halbzeit vom vorletzten Platz noch auf 
den fünften Platz vorgerückt. 

Zwölf der sechszehn Punkte haben wir erst dieses Jahr in der 
Rückspielrunde erzielt. Als anfänglicher Punktelieferant 
schien es plötzlich, dass wir nicht zu schlagen waren. 

Erwartungsgemäß haben wir aber noch einmal Punkte an 
Neschwitz und Bischofswerda IV abgegeben müssen. 

Mit unserem Mannschaftsdurchschnitt von 708Holz können 
wir zufrieden sein. Das sind 180Holz pro Spieler. Damit sind 
wir auch in der nächsten Saison im BKV gut unterwegs. 

Für die diesjährige Kreiseinzelmeisterschaft im Mai, die in 
Uhyst an der Spree ausgetragen wird, sind aus Obergurig 
leider nur Johannes Pink und Jörg Thamm nominiert. Die 
anderen Mitspieler kommen entweder nicht, wie Armin 
Döcke, auf die geforderten 10 Spiele oder haben, wie 
Christian Hutnik und Manfred Keller, in der jeweiligen 
Leistungsklasse noch zu viele Spieler vor sich, da nur sechs 
Spieler je Leistungsklassen antreten. 

Ebenfalls im Mai werden wir im Rahmen des Oberguriger 
Sportfestes wieder unsere Vereinsmeisterschaft austragen. 
Hier sind wieder alle dabei. Besucher sind natürlich wie 
immer herzlich willkommen. 

(jt) 
 

 
An alle Mitglieder und Freunde des Heimatvereins 

Obergurig e.V. 
Bitte vormerken und freihalten! 

Unsere jährliche Tagesausfahrt findet voraussichtlich am 
Donnerstag, dem 18.08.16 statt. Einladungen dann wie 
immer. 
Das Reiseziel ist das Osterzgebirge. 

A. Wagner - Vorsitzender 
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ĂAngeln auf der Wieseñ 

Die Wettervorhersage war nicht besonders gut, Regen und 
niedrige Temperaturen waren angesagt. Aber Angler sind 
hart im Nehmen und deshalb führten wir wie geplant unser 
gemeinsames Turnierangeln auf der Spreeinsel in Obergurig 
durch. 

 

15 erwachsene Sportfreunde und 12 Kinder und Jugendliche 
nahmen teil und konnten ihre Wurftechnik üben und im 
anschließenden Wettkampf unter Beweis stellen. 

Unterstützt wurde unsere Veranstaltung durch den 
Anglerverband ĂElbflorenzñ, der uns dankenswerter Weise 
weitere 10 Castingruten zur Verfügung gestellt hatte.  

Geworfen wurde in den Disziplinen Arenberg und Skish. 

Für alle Beteiligten war es ein gutes Training für die 
bevorstehende Angelsaison. 

 

Unsere Kinder und Jugendlichen, von denen einige das 
Turnierangeln (Casting) zum ersten Mal gemacht haben, 
stellten sich schnell als wahre Meister heraus und konnten 
hier und da auch den Erwachsenen noch einiges vormachen. 

Trotz des einsetzenden Regens hat es allen Beteiligten viel 
Spaß gemacht. Wir hätten uns jedoch gewünscht, dass noch 
mehr Angelfreunde teilgenommen hätten.  

 

Angelfreund Heiduschka verwöhnte alle Teilnehmer zum 
Ende der Veranstaltung mit hervorragender Bratwurst und 
leckerem Steak. Wir danken ihm und allen Organisatoren und 
Helfern für diesen gelungenen Nachmittag. Ein 
ausdrücklicher Dank geht auch an unsere Kinder und 
Jugendlichen für Ihre Teilnahme und ihr gezeigtes Interesse. 

Der Vorstand 

Erfolge für Oberguriger 

Tischtennisnachwuchs bei den 

33. Mini-Kreiseinzelmeisterschaften 

für die LK Bautzen und Görlitz in Weißenberg 

Am 02.04.2016 fanden in Weißenberg traditionell wieder die 
Mini-Meisterschaften für die LK Bautzen und Görlitz im 
Tischtennis statt. In 3 Altersklassen mit insgesamt               
52 Teilnehmern war das diesjährige Turnier sehr gut besetzt. 
Viele Eltern und Übungsleiter hatten ihre Schützlinge in die 
Weißenberger Sporthalle begleitet und fieberten während der 
Spiele mit ihnen. 

 

Auch 8 Teilnehmer der AG Tischtennis des SV Obergurig 
nahmen in diesem Jahr wieder teil. War es im Vorjahr, nach 
nur 3-monatigem Training, nur ein erster Leistungstest, so 
gingen wir in diesem Jahr mit doch etwas mehr Optimismus 
und einigen Teilnehmern mehr an den Start. 
Von Obergurig ging es sehr früh um 8.00 Uhr los mit 3 
PKW´s Richtung Weißenberg. Hier gilt mein Dank Katja 
Pötschke, Karsten Rämsch und Frau Staudt die sich bereit 
erklärt hatten, den Transport der Kinder zu übernehmen. 
Natürlich waren wir so zeitig da, dass die Halle sogar noch 
verschlossen war und der Verantwortliche erst sehr spät 
kam. Dafür war in der Halle schon alles vorbereitet, alle 
Tische standen bereits und die Kinder konnten sich 
einspielen. Da von Seiten des Veranstalters, des TSV 
Weißenberg, leider nur 2 Verantwortliche da waren, zog sich 
schon die Anmeldung und Gruppeneinteilung sehr in die 
Länge und statt 9.00 Uhr wie geplant war es schon nach   
9.30 Uhr ehe die Eröffnung stattfand. 
 
Gespielt wurde in 3 Altersklassen, AK 8 Jahre und jünger, AK 
9/10 und AK 11/12/13, getrennt in Mädchen und Jungen. 
Während bei den Jungen zuerst in Gruppen gespielt wurde, 
auf Grund der hohen Teilnehmerzahl, gab es bei den 
Mädchen bei nur 8 Teilnehmerinnen eine Gruppe und jede 
spielte gegen jede. Hier waren meine Erwartungen auch am 
höchsten und ich wurde von meinen Mädels auch nicht 
enttäuscht. 
Bei den Jungen sah das schon anders aus. Auf Grund der 
hohen Teilnehmerzahl und der Teilnahme vieler aus den 
Tischtennis-Hochburgen Weißenberg und Dauban ahnte ich 
schon, dass es hier für meine Schützlinge wieder schwer 
werden würde. 
Der Verlauf der Vorrundenspiele in den Gruppen der Jungen 
und die Spiele der Mädchen bestätigten meine Vorahnung. 
Während unsere Mädchen in den Spielen ĂJede gegen Jedeñ 
nur untereinander echte Gegner hatten und die anderen 
Teilnehmerinnen förmlich von der Platte fegten, mussten die 
Jungen doch die ein oder andere Niederlage hinnehmen und 
manch Hoffnung auf eine Medaille löste sich schon in der 
Vorrunde in Luft auf. 
Hier war zu spüren, dass in Weißenberg und Dauban mehr 
und qualitativ besser trainiert wird. Die eine Stunde in der 


